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Kirch e und Staat im Kanton Bern
Erklärun g der  Positiven

Die unterzeichneten Vorstände der kirch-
lichen Rechten in der Synode und des Evange-
lisch-theologischen Pfarrvereins sind zusammen-
getreten, um zu der kirchlichen Lage Stellung
zu nehmen, wie sie durch die Veröffentlichung
der vom bernischen Regierungsrat herausgege-
benen Schrift «Kirche und Staat im Kanton
Bern» und die darauf erfolgte Diskussion ent-
standen ist.

Wir haben bisher zu den Auseinandersetzun-
gen geschwiegen. Wir waren der Ueberzeugung,
dass die Erklärung des Synodalrates in der Sy-
node vom 6. Juni 1950, in welcher das eindeu-
tige Ja zu unserer demokratischen Staatsform
ausgesprochen wurde, und der die Synode mit
Einschluss der Vertreter aller kirchlichen Rich-
tungen, auch der dialektischen Theologie, ein-
hellig zugestimmt hat, die Voraussetzung zu
einer vertrauensvollen Aussprache geschaffen
habe. Wir wurden in dieser Hoffnung bestärkt
durch die Erklärung des 'Synodalrates in der
Synode vom S.Dezember 1950. Auch die Ver-
nehmlassung des Kirchendirektors im Verwal-
tungsbericht der Kirchendirektion vom 30. März
1951 wies in dieser Richtung, wenn dort gesagt
wird: «Das im letzt jährigen Verwaltungsbericht
erwähnte Gespräch zwischen staatlichen und
kirchlichen Behörden ist noch nicht abgeschlos-
sen; es hat bis zum Ende des Berichtsjahres be-
reits zu konstruktiven Ergebnissen und Ab-
klärungen geführt. Es sei hier auf die grund-
sätzliche Stellungnahme der Synode vom 6. Juni
1950, welche eine gute Grundlage für eine sinn-
gemässe Zusammenarbeit von Kirche und Staat
bietet, hingewiesen.» Durch die Veröffentlichung
der erwähnten Schrift ist aber jetzt weit in
unsere positiven Kreise hinein eine grosse Be-
unruhigung getreten. Angesichts der heftigen
Auseinandersetzung, die seither in der Oeffent-
lichkeit entfacht worden ist, können wir um der
Sache willen nicht weiter schweigen.

Die angegriffene dialektische Richtung hat
auch uns in theologischer, kirchenpolitischer und
politischer Hinsicht vielfach zu einer kritischen
Stellungnahme ihr gegenüber genötigt. Sie hat
ihrerseits von uns immer wieder ihren Abstand
erklärt. Dennoch wissen wir uns im evangeli-
schen Grundanliegen mit der angefochtenen
Richtung innerlich verbunden.

Wir halten es für zu weitgehend, wenn ein-
zelne, nicht immer glückliche Aeusserungen
ihrer Vertreter dahin ausgelegt werden, dass die

demokratische Gesinnung der Angefochtenen in
Zweifel gezogen wird. Wir wissen, dass ein Teil
der bernischen Pfarrer, unter solchen ungerech-
ten Verdächtigungen steht und ihr Dienst in der
Gemeinde dadurch erschwert wird. Es ist ein
Gebot der Billigkeit, die gesamte, verantwor-
tungsbewusste Wirksamkeit der Betroffenen in
Volk und Kirche zu berücksichtigen.

Wir geben ferner unserer Besorgnis Aus-
druck, dass in der erwähnten Schrift «Kirche
und Staat im Kanton Bern» S. 66 erklärt wird:
«Es darf und muss einmal von einem Vertretê
eines demokratischen Staates aus gesagt wer-
den: Mit Menschen, die sich jeden Tag von
neuem ihre absolute Minderwertigkeit und
Nichtswürdigkeit, ihre abgrundtiefe Verdorben-
heit und hoffnungslose Verlorenheit bescheini-
gen lassen, baut und führt man keine Demokra-
tie; die freiheitliche Staatsform ist darauf ange-
wiesen, an gute Kräfte im Menschen zu appel-
lieren, mit der prinzipiellen Geringschätzung des
Menschen, mit der Negierung seines guten Wil-
lens schafft man «Menschenmaterial» für die
Diktatur und keine Träger einer Demokratie.»

Wir verstehen, dass gegen eine überspitzte
Betonung menschlichen Verderbens Stellung ge-
nommen wird, wenn der Satz «von des Menscher
Elend» nicht als Kehrseite des ändern Satze;
«von des Menschen Erlösung» verstanden wird
Aber es muss doch deutlich erklärt werden: Di«
auf das Evangelium gegründete reformatorisch«
Lehre betont in einem ihrer Grundsätze die Ver-
lorenheit des Menschen und die Notwendigkei'
der Busse. Nur durch sie empfängt der Glau-
bende die Begnadigung zum neuen Leben. Dar-
aus erwächst der gewissenhafte Dienst auch in-
nerhalb der Volksgemeinschaft, insbesondere de:
demokratischen Staates. Gerade die evangelisch-
reformierte Kirche hat diesen bauen helfen. Die;
zeigt in eindrücklicher Weise ihre Geschichte. E;
darf nicht dazu kommen, dass Menschen urr
ihrer echt evangelisch-reformierten Haltung
willen als Demokraten zweiter Ordnung be-
trachtet werden. Das Vertrauen zwischen den
staatlichen Behörden und weiten Kreisen unse-
res Bernervolkes verlangt eine beidseitig ver-
trauensvolle Anerkennung des guten Willens.

Der Vorstand der kirchlichen Rechten in
der Synode.
Der Vorstand des Evangelisch-theologi-
schen Pfarrvereins im Kanton Bern.


